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ST. HUBERTUS 08 e.V.             

-

 

Beitragsordnung 
 

Stand: 01.01.2025 (Gültig für das Beitragsjahr 2025) 
 
 
Generelle Beiträge/Gebühren   
   

Aufnahmegebühr  150,00 € 
(Erwachsene ab 21 Jahren)   
   

Mitgliedsbeitrag (Lastschrifteinzug) 90,00 € / Jahr 
(Erwachsene ab 21 Jahren) (Barzahlung) 100,00 € / Jahr 
   

Jugendbeiträge   
Schüler (unter 12 Jahre)  20,00 € / Jahr 
Schüler (12 – 15 Jahre)  35,00 € / Jahr 
Jugendliche (16 – 20 Jahre)  40,00 € / Jahr 
   
   
Vereinsunabhängige Beiträge   
   

Sportpass Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. (BDS) (nur bei Beantragung durch das Mitglied) 9,00 € 
   
   
Abteilungsbeiträge   
   

Bogensportabteilung  45,00 € / Jahr 
Jagdsportabteilung  0,00 € / Jahr 
Sportschützenabteilung  145,00 € / Jahr 
Trachtenträgerabteilung  0,00 € / Jahr 
   
   
Sonstige   
   

Untergruppe BDS (Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V.)  35,00 € / Jahr 
 
 
Sonderregelungen 
 

 Schüler und Jugendliche sind als Mitglieder der Bogensportabteilung sowie der Sportschützenabteilung von der Zahlung des 
Abteilungsbeitrages befreit. 

 Bei Aufnahme im 2. Halbjahr reduziert sich der Mitgliedsbeitrag (Erwachsene ab 21 Jahren) für das Aufnahmejahr um 50%. 
 Ehepaare und eheähnliche Partnerschaften (bei nachweislich gleicher Wohnanschrift bzw. Meldeadresse) zahlen nur einmal 

pro Erwachsenem Aufnahmegebühr. 
 Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende über 21 Jahren können bei Vorlage einer gültigen Bescheinigung 

(Schule, Universität, Bundeswehr o. ä.) beim Vorstand den Antrag auf Beitragsreduzierung stellen. Bei Genehmigung erfolgt 
die Reduzierung auf den gültigen Beitragssatz für Jugendliche. Eine Beitragsreduzierung bei Schülern, Studenten, Wehr- 
und Zivildienstleistenden unter 21 Jahren findet nicht statt. 


